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Im Rahmen der Altersteilzeit erhalten Arbeitnehmende einen Aufstockungsbeitrag, der nach 
deutschen steuerlichen Regelungen steuerfrei ist. Ein aktuelles BFH-Urteil klärt, dass diese 
Steuerfreiheit auch bei späterer Auszahlung gilt. Im internationalen Kontext sind jedoch unter-
schiedliche nationale Regelungen zu beachten.
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Im Rahmen der Altersteilzeit können Arbeitneh­
mende unter bestimmten Voraussetzungen ihre  
Arbeitszeit halbieren. Beim sogenannten Blockmo­
dell folgt auf eine Phase der Vollzeitarbeit (Aktiv­
phase), in der weiterhin zu 100 Prozent gearbeitet, 
aber nur 50 Prozent des Gehalts gezahlt wird, eine 
gleich lange Freistellungsphase (Passivphase), in der 
nicht mehr gearbeitet wird und die restlichen 50 Pro­
zent des Gehalts aus der Aktivphase ausgezahlt 
werden. Über beide Phasen hinweg erhalten die 
Arbeitnehmenden somit insgesamt 50 Prozent ihres 
ursprünglichen Gehalts, verteilt auf den gesamten 
Zeitraum der Altersteilzeit. Das Arbeitsverhältnis 
besteht bis zum Ende der Freistellungsphase fort.

Zusätzlich erhalten Arbeitnehmende, die ihre Arbeits­
zeit reduzieren, vom Arbeitgeber einen sogenannten 
Aufstockungsbeitrag. Dieser beträgt mindestens 
20 Prozent des bisherigen Bruttoarbeitsentgelts 
und wird zusätzlich zum reduzierten Gehalt gezahlt. 
Ziel ist es, finanzielle Einbußen während der Alters­
teilzeit abzumildern. In Deutschland sind diese 
Aufstockungsbeträge unter bestimmten  Voraus­
setzungen nach § 3 Nr. 28 EStG steuerfrei. 

Den Anspruch auf Zahlung des Arbeitslohns während 
der Freistellungsphase erwirbt der Arbeitnehmende 
dabei durch seine Tätigkeit in der Arbeitsphase. 



Entsprechend stellte dieser eine Vergütung im Sinne 
des Art. 15 OECD-MA dar. In der Freistellungsphase 
handelt es sich dabei gemäß BFH-Rechtsprechung 
einheitlich um nachträglich gezahlten Arbeitslohn, 
der nach den Grundsätzen des BMF-Schreibens vom 
12.12.2023 („Steuerliche Behandlung des Arbeits­
lohns nach den Doppelbesteuerungsabkommen“) 
aufzuteilen ist. Dabei ist als Erdienungszeitraum der 
Zeitraum der Arbeitsphase zugrunde zu legen.

Der Aufstockungsbetrag hingegen wird nicht für die 
im Ausland geleistete Tätigkeit gezahlt, sondern für 
die Bereitschaft des Arbeitnehmenden, eine Alters­
teilzeitvereinbarung mit dem Arbeitgeber einzuge­
hen. Diese ist unabhängig von der Auslandstätigkeit 
des Arbeitnehmenden vereinbart. Der Wert der 
Auslandsarbeit des Arbeitnehmenden wird durch 

die Zahlung des Aufstockungsbetrags nicht erhöht, 
da der Arbeitnehmende im Ausland keine andere 
Tätigkeit erbringt als diejenige, die er ohne Alters­
teilzeitvereinbarung erbringen würde. Als solche 
Vergütung fällt der Aufstockungsbetrag als Arbeits­
lohn nicht in das Besteuerungsrecht des Tätigkeits­
staates, sondern verbleibt ausschließlich beim 
Ansässigkeitsstaat. Ist Deutschland der Ansässig­
keitsstaat, ist eine Steuerbefreiung nach § 3 Nr. 28 
EStG zu prüfen.

Dies gilt entsprechend auch für Grenzgänger  
(DBA Frankreich, DBA Österreich, DBA Schweiz) 
unabhängig davon, dass ein Grenzgänger während 
der Freistellungsphase nicht mehr regelmäßig über 
die Grenze pendelt.

Rechtsprechung des BFH

Der BFH hat mit Urteil vom 24.10.2024 (Az. VI R 
4/22) nun klargestellt, dass die Steuerfreiheit der 
Aufstockungsbeträge auch dann gilt, wenn diese 
erst nach Eintritt in den Ruhestand ausgezahlt 
werden. Entscheidend ist, dass die Zahlung für die 
Zeit der Altersteilzeit geleistet wird – der Auszah­
lungszeitpunkt ist für die Steuerfreiheit des § 3 Nr. 
28 EStG unerheblich.

Dem Urteil lag der folgende Sachverhalt zu 
Grunde:

Der Kläger war bei einer Konzerngesellschaft ange­
stellt und arbeitete im Rahmen einer Altersteilzeit. 
Während dieser Zeit erhielt er neben seinem regu­
lären Arbeitsentgelt einen Aufstockungsbetrag, der 
gemäß § 3 Nr. 28 EStG steuerfrei behandelt wurde. 
Nach Eintritt in den Ruhestand erhielt er eine 
Bonuszahlung aus einem Mitarbeiterbeteiligungs­
programm, die ebenfalls einen Aufstockungsbetrag 
enthielt. Das Finanzamt behandelte diesen Betrag 
als ermäßigt zu besteuernden Arbeitslohn, während 
der Kläger ihn als steuerfreie Lohnersatzleistung 
geltend machte.

Das Finanzgericht entschied zugunsten des Klägers, 
dass der Aufstockungsbetrag steuerfrei sei, da 
die Voraussetzungen des § 3 Nr. 28 EStG nicht im 
Zeitpunkt des Zuflusses, sondern im Zeitraum der 
Altersteilzeit erfüllt sein müssen. Das Finanzamt 
legte Revision ein, die jedoch vom Bundesfinanz­
hof als unbegründet zurückgewiesen wurde. Der 
BFH bestätigte, dass die Steuerfreiheit des Auf­
stockungsbetrags nicht davon abhängt, ob der 
Empfänger zum Zeitpunkt des Zuflusses noch in 
Altersteilzeit ist. 
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Vielmehr ist maßgebend, welche Vereinbarungen 
die Beteiligten hinsichtlich der Altersteilzeit getrof­
fen haben und dass die Zahlungen im Zusammen­
hang mit der Altersteilzeit erfolgt sind.

Im internationalen Kontext ist besondere Vorsicht 
geboten, insbesondere wenn Deutschland im Zeit­
punkt der Zahlung des Aufstockungsbetrages nicht 
Ansässigkeitsstaat nach DBA ist. 

•	 Die Steuerfreiheit der Aufstockungsbeträge gilt 
ausschließlich nach deutschem Recht.

•	 In anderen Ländern gibt es teils keine vergleich­
baren Regelungen zur Altersteilzeit oder zur 
steuerlichen Behandlung von Aufstockungs­
beträgen.

•	 Für grenzüberschreitend tätige Arbeitnehmende 
oder bei Entsendungen ins Ausland sollte stets 
geprüft werden, ob und wie Aufstockungsbe­
träge im jeweiligen Land behandelt werden.

•	 Bestimmungen der Doppelbesteuerungsabkom­
men sind zu beachten, insbesondere wenn der 
Wohnsitz oder Arbeitsort im Ausland liegt.

Fazit
Das aktuelle BFH-Urteil schafft Rechtssicher­
heit für Arbeitgeber und Arbeitnehmende in 
Deutschland. Im internationalen Kontext bleibt 
jedoch eine sorgfältige Prüfung der jeweiligen 
nationalen Vorschriften unerlässlich, um steuer­
liche Risiken zu vermeiden.

https://kpmg.com/de/de/home/media/newsletter-abonnieren/abo-kpmg-global-mobility-services-news.html
https://www.facebook.com/KPMG.AG.WPG/
https://x.com/KPMG_DE
https://www.xing.com/pages/kpmgagwirtschaftspruefungsgesellschaft
https://www.linkedin.com/authwall?trk=bf&trkInfo=AQEvmMkmUCeYZQAAAYtByq7g34lIAfAYzRzwvYwTo_FIF1svNTJ8yUvYWDy0DY92TI2f-KTHLbx6M-bsmPcbBRVC2_2wdAYFy63zuKMC8RnO0E-gdsImZU6yx0QGxUirEGDXKzY=&original_referer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fkpmg-deutschland
https://www.youtube.com/KPMGinDeutschland
https://kpmg.com/de/de/home/contacts/t/ingo-todesco.html
mailto:de-GMS-contact%40kpmg.com?subject=
https://kpmg.com/de/en/home/insights/2023/10/german-tax-facts-app.html
https://kpmg.com/de/de/home/media/newsletter-abonnieren/abo-kpmg-global-mobility-services-news.html

